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Allianz 

5. Nachtrag 

zur Konzernbetriebsvereinbarung 

zwischen der Allianz SE und dem Konzernbetriebsrat 

„Meine Allianz Pension" 

Mit Wirkung zum 01.01.2020 treten rückwirkend folgende Änderungen der 
vorgenannten Konzernbetriebsvereinbarung in Kraft (Änderungen sind mit blauen 
Balken gekennzeichnet) 

§ 14 Hinterbliebenenleistung 

(...) Sofern keine Hinterbliebenen vorhanden sind, wird ein Sterbegeld in Höhe 
der jeweiligen steuerlich zulässigen Höchstgrenze an die Erben gewährt, 
maximal jedoch das vorhandene Versorgungsguthaben 

§ 22 Datenschutz 

Die Verwaltung der betrieblichen Altersversorgung der beteiligten Arbeitgeber-
gesellschaften (vgl. Anlage 1) der Allianz-Gruppe erfolgt im Zusammenwirken mit den 
zur Verwaltung beauftragten Stellen bei der Gesellschaft. der Allianz 
Lebensversicherungs-AG und der Allianz Deutschland AG (zum Zeitpunkt des 
Abschlusses der KBV sind dies Group Human Resources, Pension and Benefits (GHR 
—RB zum Zeitpunkt der Erstellung des Nachtrara -- achbereiche All 

,nd und die Allianz Deutschland AG, 
AP@S) sowie der Allianz Lebensversicherungs-AG 
GmbH in ihrer administrativen Funktion bei der Rückdeckungsversicherung und 
Kapitalanlage der Versorgungskonten. Die Verwaltung erfolgt 

udd—Allianz—Gielgal—l-Fivestars 

u.,Äiti-,1 I lei i 

rPntrj-il europe di r 

In diesem Zusammenhang und nur soweit das dafür erforderlich ist, werden bei 
den zur Verwaltung beauftragten Stellen bestimmte personenbezogene Daten der 
Mitarbeiter automatisiert erhoben, verarbeitet und genutzt (beispielsweise Namen, 
Adresse, Organisationseinheit etc.). Diese Daten werden entweder durch die 
Mitarbeiter selbst im Rahmen des Diensteintrittes oder bei Eintritt des Versorgungsfalls 
über die entsprechenden Systeme standardisiert mitgeteilt. Zwischen den mit der 
Verwaltung beauftragten Stellen bei der Gesellschaft und den einzelnen 
Arbeitgebergesellschaften findet zum Zwecke der Verwaltung der betrieblichen 
Altersversorgung ein Austausch dieser personenbezogenen Daten statt. 
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Dies gilt auch für die Allianz Lebensversicherungs-AG, ebenso für die Allianz Global 
Investors Europe GmbH externen Anbi( 

central europe gmbh in ihrer Funktion als Pension 
Administrator. 

Sämtliche datenschutzrechtliche Anforderungen werden jeweils erfüllt. 

Werden andere Gesellschaften der Allianz-Gruppe (beispielsweise AMOS SE die 
) oder externe Gesellschaften im Zusammenhang mit der 

Verwaltung der betrieblichen Altersversorgung befasst, so verpflichtet sich die 
Gesellschaft, alle betroffenen Gesellschaften in einer fortlaufend zu aktualisierenden 
Liste zu führen und diese in geeigneter Weise bekannt zu machen. 
datenschutzrechtlichen Anforderungen wird jeweils sichere,

Die im Leistungsfall erforderlichen und vom Mitarbeiter vorzulegenden 
sozialversicherungsrechtlichen und steuerlichen Angaben bzw. erforderlichen 
Dokumente werden von den jeweiligen Arbeitgebergesellschaften erhoben. 

Bei Berufsunfähigkeit oder im Todesfall erfordert die Prüfung des Leistungsfalls die 
Abgabe einer individuellen Schweigepflichtentbindungserklärung gegenüber der 
Allianz Lebensversicherungs-AG. 

Sollte ein Mitarbeiter im Bereich der Direktversicherung die Förderung nach § 10a 
EStG in Anspruch nehmen wollen, werden die dafür erforderlichen Angaben 
einschließlich der steuerlichen ldentifikationsnummer den dafür zuständigen 
Steuerbehörden zur Verfügung gestellt. 

Die verantwortlichen Stellen in der Gesellschaft und alle anderen beteiligten 
Gruppengesellschaften sowie externe Anbieter sind an die Bestimmungen der 
einschlägigen Datenschutzgesetze sowie des Allianz Standards for Data Protection 
and Privacy (ASDP) gebunden und damit insbesondere zur verantwortungsbewussten 
und vertraulichen Behandlung der ihnen anvertrauten Daten verpflichtet. Mitarbeiter 
können jederzeit zu den in diesem Zusammenhang über sie erhobenen und 
gespeicherten personenbezogenen Daten Auskunft verlangen. Hierzu können sie sich 
jederzeit ohne Angabe von Gründen an die Arbeitgebergesellschaften oder an Pension 
and Benefits wenden. 
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Anlage 1 

Allianz SE 

ADEUS Aktienregister-Service-GmbH 

Allianz Capital Partners GmbH Diese Gesellschaft gewährt keinen Allianz 
Beitrag 2 nach § 9 Abs. 2. 

Allianz Digital Health GmbH 

Allianz Global Benefits GmbH 

Allianz Global Corporate & Specialty SE 

Allianz Global Health GmbH 

Allianz Investment Management SE 

Allianz Real Estate Germany GmbH 

Allianz Real Estate GmbH 

Allianz Technology SE 

Allianz Partners SAS Niederlassung 
Deutschland 

Allianz X GmbH 

Allvest GmbH 

IDS GmbH - Analysis und Reporting Services 

My-Finanse-Geash-Stiftungs-Gmb-H 

Allianz Deutschland AG 

Allianz Beratungs- und Vertriebs-AG 

Allianz Lebensversicherungs-AG 

Allianz Pension Consult GmbH 

Allianz Pension Service GmbH 

Allianz Pension Partners GmbH 

Allianz Private Krankenversicherungs-AG 

Allianz Versicherungs-AG 

Allianz Warranty GmbH 

Seine GmbH 

Seine II GmbH 
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Allianz Asset Management AG 

Allianz Global Investors GmbH 

Allianz Climate Solutions GmbH 

PIMCO Deutschland GmbH 

risklab GmbH 

Euler Hermes AG 

Euler Hermes Deutschland, 

Niederlassung der Euler Hermes SA 

Im Übrigen gelten die Regelungen der KBV Meine Allianz Pension fort. 

München, 16.11.2020 

>er' Scgott wtr4.4 j Ortner Burkhardt-Berg Kirsch\ 
Allianz SE Konzernbetriebsrat der Allianz SE 
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6. Nachtrag

zur Konzernbetriebsvereinbarung 

zwischen der Allianz SE und dem Konzernbetriebsrat 

„Meine Allianz Pension“ 

vom 01.01.2015

Mit Wirkung zum 01.01.2022 treten folgende Änderungen der vorgenannten 
Konzernbetriebsvereinbarung in Kraft.

Präambel
(...)

Ziel der betrieblichen Altersversorgung für neu eintretende Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen* 
ist, eine zukunftssichere und werthaltige Versorgung im Alter zu gewähren. Dies wird über die 
beiden Versorgungsregelungen, einerseits einer Direktversicherung auf Basis der 
Entgeltumwandlung (SIE - Der Mitarbeiter Beitrag) sowie andererseits einer 
arbeitgeberfinanzierten Direktzusage (WIR - Der Allianz Beitrag) erreicht.
(...)

Versorgungsregelung SIE - Der Mitarbeiter Beitrag (Entgeltumwandlung):

Die Arbeitgebergesellschaft leistet einen monatlichen Beitrag für eine Direktversicherung bei 
der Allianz Lebensversicherungs-AG, welcher im Rahmen der Entgeltumwandlung vom 
Mitarbeiter finanziert wird. Die Arbeitgebergesellschaften leisten ab dem 01.01.2022 einen 
Arbeitgeberzuschuss, der die Anforderungen nach § 1a Abs. 1a BetrAVG erfüllt.

(...)

§ 7 Der Mitarbeiter Beitrag
(1) Der monatliche Beitrag wird im Rahmen der Entgeltumwandlung geleistet. Er beträgt 

3 % der pensionsfähigen Bezüge 1 gern. § 4 Abs. 1 zuzüglich eines 
Arbeitgeberzuschusses in Höhe von 0,45 %* 1 der pensionsfähigen Bezüge.

(2) Die Beiträge werden nach § 3 Nr. 63 EStG eingebracht.

(3) Die Beitragszahlungspflicht entfällt, wenn und solange das Dienstverhältnis ohne 
Anspruch auf Arbeitsentgelt fortbesteht (z.B. Elternzeit, lang andauernde Krankheit). Zur 
Aufrechterhaltung des vollen Versicherungsschutzes kann der Mitarbeiter die 
Versicherungsbeiträge solange aus privaten Mitteln freiwillig zahlen; andernfalls wird die 
Versicherung beitragsfrei gestellt. Soweit diese Beiträge zur Erhaltung des bisher 
finanzierten Versicherungsschutzes dienen, werden die Leistungen aus diesen 
Beiträgen jedoch von der Zusage auf betriebliche Altersversorgung nicht umfasst.

Regelungen zur Wiederherstellung des Versorgungsniveaus nach beitragsfreien Zeiten 
ergeben sich aus den jeweils gültigen Versicherungsbedingungen. Dies gilt sowohl für 
den Beitrag aus Entgeltumwandlung nach Abs. 1 als auch für den Arbeitgeberzuschuss 
nach Abs. 1.“

* Im Folgenden wird zur besseren Lesbarkeit sowohl für die männliche, die weibliche als auch für die neutrale Form 
die männliche Schreibart verwendet.

1 Erfüllt die Anforderungen des Arbeitgeberzuschusses in Flöhe von 15% des umgewandelten Entgeltes 
entsprechend § 1a Abs. 1a BetrAVG, soweit einschlägig.
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§ 9 Der Allianz Beitrag
(1) Die von dieser Betriebsvereinbarung erfassten Arbeitgebergesellschaften gewähren 

monatliche Arbeitgeberbeiträge in Höhe von 3,05 % der pensionsfähigen Bezüge 1 nach 
§ 4 Abs. 1. Eine bisher hierin enthaltene etwaige Sozialversicherungsersparnis des 
Arbeitgebers wird aufgrund der Regelung des § 1a Abs. 1a BetrAVG mit Wirkung ab 
dem 01.01.2022 im Durchführungsweg Direktversicherung „Meine Allianz Pension - 
Sie - Der Mitarbeiter Beitrag“ (§ 7 dieser Vereinbarung) als Arbeitgeberzuschuss in Höhe 
von 0,45 % der pensionsfähigen Bezüge erbracht. Von diesen Arbeitgeberbeiträgen 
werden 2,45 % der pensionsfähigen Bezüge als Beitrag auf das Versorgungskonto 
(Allianz Beitrag 1) sowie 0,6 % der pensionsfähigen Bezüge für die kollektive 
Finanzierung der Leistungszusage für vorzeitige Versorgungsfälle verwendet.
(...)

§ 14 Hinterbliebenenleistung
Im Fall des Todes eines Mitarbeiters oder eines Rentenempfängers erhalten die 
Hinterbliebenen nach Absatz 3 unter folgenden Voraussetzungen eine 
Hinterbliebenenleistung:

(1) Hinterbliebenenleistung in der Anwartschaftsphase / während des Bezugs einer 
Berufsunfähigkeitsleistung gemäß § 15

Verstirbt ein Mitarbeiter oder ein Versorgungsberechtigter während des Bezugs einer 
Berufsunfähigkeitsleistung gemäß § 15, so erhalten die Hinterbliebenen gemäß 
Absatz 3 eine einmalige Kapitalzahlung (Todesfallkapital) in Höhe des 
Versorgungsguthabens zum Ende des Monats, in dem die Sterbeurkunde eingegangen 
ist.

Zusätzlich zahlt die Arbeitgebergesellschaft in diesen Fällen einen individuellen 
Aufstockungsbetrag zum Versorgungsguthaben. Dieser errechnet sich bei Tod eines 
Mitarbeiters aus der Anzahl der möglichen noch verbleibenden vollen Dienstjahre vom 
Eintritt des Versorgungsfalls (Tod) bis zur Vollendung des 63. Lebensjahres, multipliziert 
mit 230 % der jährlichen Allianz Beiträge 1 aus dem Versorgungsfall (Tod) 
vorangegangenen Kalenderjahr sowie 130 % der jährlichen Allianz Beiträge 2 aus dem 
Versorgungsfall (Tod) vorangegangenen Kalenderjahr.

Bei Tod während des Bezugs einer Berufsunfähigkeitsleistung gemäß § 15 berechnet 
sich der individuelle Aufstockungsbetrag aus der Anzahl der noch verbleibenden vollen 
Dienstjahre vom Eintritt des Versorgungsfalls (Tod) bis zur Vollendung des 
63. Lebensjahres, multipliziert mit 230 % der jährlichen Allianz Beiträge 1 aus dem 
Versorgungsfall (Berufsunfähigkeit) vorangegangenen Kalenderjahr sowie 130 % der 
jährlichen Allianz Beiträge 2 aus dem Versorgungsfall (Berufsunfähigkeit) 
vorangegangenen Kalenderjahr.

Die für die Bemessung der Aufstockungsleistung verwendeten Allianz Beiträge dürfen 
jeweils die für das vorangegangene Kalenderjahr für die Bemessung verwendeten 
Allianz Beiträge nicht unterschreiten.

(-)
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§15 Berufsunfähigkeitsleistung
(1) Der Mitarbeiter erhält auf Antrag - frühestens für einen Zeitpunkt nach Eingang des 

Antrages - eine monatliche Rente wegen Berufsunfähigkeit, wenn

das Arbeitsverhältnis beendet ist

die leistungsausschließende Wartezeit von 3 Jahren erfüllt ist und

der Mitarbeiter nachweislich eine Berufsunfähigkeitsleistung im Rahmen der SIE - 
Der Mitarbeiter Beitrag (Kapitel 3) abgeschlossenen Direkt-versicherung oder 
eine Erwerbsminderungsrente von der DRV Bund erhält.

Für unverfallbar ausgeschiedene Mitarbeiter gilt Satz 1 entsprechend § 12 Abs. 3.

(2) Die Rentenzahlung beginnt am Ersten des auf den Eingang des Antrags folgenden 
Monats und endet mit

- Wiedererlangung der Berufsfähigkeit, spätestens mit Wegfall der Leistung wegen 
Berufsunfähigkeit aus der Direktversicherung oder der Erwerbsminderungsrente 
von der DRV Bund.

Versterben des Rentenempfängers oder

- mit Zahlung einer (vorzeitigen) Altersleistung, - spätestens jedoch mit Vollendung 
des 63. Lebensjahres.

(3) Die jährliche Berufsunfähigkeitsrente errechnet sich zum Eintritt des Versorgungsfalls 
aus der Anzahl der möglichen vollen Dienstjahre vom Diensteintritt gerechnet bis zur 
Vollendung des 63. Lebensjahres multipliziert mit 8,3 % der jährlichen Allianz Beiträge 1 
aus dem Versorgungsfall vorangegangenen Kalenderjahr sowie 5,6 % der jährlichen 
Allianz Beiträge 2 aus dem Versorgungsfall vorangegangenen Kalenderjahr.

Die für die Bemessung der Berufsunfähigkeitsrente verwendeten Allianz Beiträge dürfen 
jeweils die für das vorangegangene Kalenderjahr für die Bemessung verwendeten 
Allianz Beiträge nicht unterschreiten.

Berufsunfähigkeitsrenten werden nach § 16 Abs. 3 Nr. 1 Betriebsrentengesetz jährlich 
jeweils zum 01. Januar eines Jahres um 1 % ihres Betrages erhöht.

Während der Dauer des Bezugs der Berufsunfähigkeitsrente wird das Versorgungskonto 
fortgeführt, wenn der Mitarbeiter für das Jahr des Eintritts des Versorgungsfalls 
grundsätzlich nach § 10 Anspruch auf Bereitstellung eines Beitrages oder nach § 10 
Abs. 3 einen Anspruch auf Wiederherstellung des Versorgungsniveaus hat. Der Beitrag 
ist der monatliche für die Berechnung der Be rufsunfähigke its rente verwendete Allianz 
Beitrag 1 und 28.

Der Anspruch auf Rentenzahlung endet mit Ablauf des Monats, in dem der 
Anspruchsberechtigte verstirbt.

Im Übrigen gelten die Regelungen der KBV Meine Allianz Pension unverändert fort.

8 Hierfür wird zu Beginn der Berufsunfähigkeitsrente ein Einmalbeitrag in Höhe der Beiträge bis zum Beginn der 
Altersleistung geleistet. Im Falle der Wiedererlangung der Berufsfähigkeit, erfolgt eine entsprechende anteilige 
Rückerstattung
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7. Nachtrag

zur Konzernbetriebsvereinbarung 

zwischen der Allianz SE und dem Konzernbetriebsrat 

„Meine Allianz Pension“ 

vom 01.01.2015

Mit Wirkung zum 01.01.2021 treten folgende Änderungen der vorgenannten
Konzernbetriebsvereinbarung in Kraft.

§ 13 Altersleistung

(1) Eine Versorgungsleistung im Versorgungsfall Alter (Altersleistung), die als 

einmalige Kapitalzahlung oder Rente abrufbar ist, erhält der Mitarbeiter 

frühestens mit Vollendung des 62. Lebensjahres. Frühestens 6 Monate nach der 

Antragsstellung kann die Altersleistung in Anspruch genommen werden.

(2) Die Höhe der Altersleistung ergibt sich aus dem Versorgungsguthaben nach § 11 
Abs. 3.

(3) Das Versorgungsguthaben wird grundsätzlich als einmalige Kapitalzahlung auf 

ein vom Mitarbeiter benanntes Bankkonto ausgezahlt. Es ist am 1. Februar des 

auf den Eintritt des Versorgungsfalls (§ 12 Abs. 1) folgenden Kalenderjahres zur 
Auszahlung fällig.

(...)

Anlage 1

I Allianz SE
ADEUS Aktienregister-Service-GmbH
Allianz Direct Versicherungs-AG
Allianz Capital Partners GmbH Diese Gesellschaft gewährt keinen 

Allianz Beitrag 2 nach § 9 Abs. 2.
Allianz Digital Health GmbH
Allianz Global Benefits GmbH
Allianz Global Corporate & Specialty SE
Allianz Global Health GmbH
Allianz Investment Management SE
Allianz Real Estate GmbH
Allianz Technology SE
Allianz ONE - Business Solutions GmbH
Allianz Partners SAS Niederlassung 
Deutschland
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Allianz Kunde und Markt GmbH
Allianz X GmbH
Allvest GmbH
IDS GmbH - Analysis und Reporting
Services

Allianz Deutschland AG
Allianz Beratungs- und Vertriebs-AG
Allianz Lebensversicherungs-AG
Allianz Pension Consult GmbH
Allianz Pension Service GmbH
Allianz Pension Partners GmbH
Allianz Private Krankenversicherungs-AG
Allianz Versicherungs-AG
Allianz Warranty GmbH
Seine GmbH
Seine II GmbH

Allianz Asset Management AG
Allianz Global Investors GmbH
Allianz Global Investors Holdings GmbH
PIMCO Deutschland GmbH

Euler Hermes AG
Euler Hermes Deutschland, 
Niederlassung der Euler Hermes SA

Anlage 2 - Kapitalanlagekonzept
Die Gesellschaft möchte den Mitarbeitern auf Basis des Kapitalanlagekonzepts 
neben der Garantie der eingezahlten Beiträge (WIR - Der Allianz Beitrag) auf die 
Versorgungskonten auch eine attraktive Verzinsung ermöglichen.
Die Kapitalanlage erfolgt nach einer Anlagestrategie, bei der die Steuerung der Anlage 
je Mitarbeiter stets unter Berücksichtigung des jeweiligen Alters des Mitarbeiters 
vorgenommen wird. Hierzu wird die Gesellschaft oder ein von ihr bestimmter 
Administrator die Versorgungskonten der Mitarbeiter führen und fortschreiben.
Die Gesellschaft bzw. im Rahmen der Durchführung einer ergänzenden Insolvenz
sicherung ein von der Gesellschaft bestimmter Treuhänder (derzeit Methusalem Trust 
e.V.) werden die Beiträge zur Sicherstellung des Beitragserhalts in das 
„Garantieprodukt“ investieren. Die aus dem „Garantieprodukt“ resultierende 
Gesamtverzinsung wird jeweils in eine „chancenreiche Anlage““ angelegt

Stand November 2021 Seite 2 von 3



Allianz ©

Für den Anteil der „chancenreichen Anlage“ am Gesamtvolumen (Summe aus 
„chancenreicher Anlage“ und „Garantieprodukt“) besteht eine altersabhängige 
Obergrenze (siehe Tabelle). Bei Überschreitung dieser Obergrenze wird der 
übersteigende Betrag in das „Garantieprodukt“ umgeschichtet. Die Überprüfung und 
ggfs, anschließende Umschichtung erfolgt zu zwei Stichtagen im Kalenderjahr (jeweils 
im April und Oktober zusammen mit der Dateiverarbeitung).

Tabelle: Altersabhängige Obergrenzen für den Anteil der „chancenreichen Anlage“ am 
Gesamtvolumen der Anlage

Alter* Obergrenze Anteil „chancenreiche Anlage“ in %
bis 51 50

52 45
53 45
54 40
55 35
56 30
57 25
58 20
59 15
60 10
61 5

ab 62 0
* Als Alter wird das vollendete Lebensjahr zum Monatsletzten des Zeitpunktes der 
Überprüfung zugrunde gelegt

Die „chancenreiche Anlage“ erfolgt in Fonds der Allianz Global Investors Gruppe, 
zurzeit in den Aktienfonds Allianz Strategiefonds Wachstum Plus - EUR. Die Anlage in 
das „Garantieprodukt“ erfolgt zurzeit in einen Kapitalisierungstarif der Allianz 
Lebensversicherungs-AG, ein Produkt mit garantierter Mindestverzinsung sowie einer 
zusätzlichen variablen Verzinsung (garantierte und variable Verzinsung werden 
zusammenfassend als Gesamtverzinsung bezeichnet).

Rechte und Pflichten aus den Vermögenswerten ruhen allein bei der 
Arbeitgebergesellschaft bzw. dem von der Gesellschaft bestimmten Treuhänder. Die 
Mitarbeiter erwerben keine Ansprüche auf das Vermögen der „chancenreichen 
Anlage“ bzw. das „Garantieprodukt“.

Im Übrigen gelten die Regelungen der KBV Meine Allianz Pension fort.
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8. Nachtrag

zur Konzernbetriebsvereinbarung 

zwischen der Allianz SE und dem Konzernbetriebsrat 

„Meine Allianz Pension“ 

vom 01.01.2015

Mit Wirkung zum 01.01.2023 treten folgende Änderungen der vorgenannten 
Konzernbetriebsvereinbarung in Kraft.

§ 7 (3) Der Mitarbeiter Beitrag

(3) Die Beitragszahlungspflicht entfällt, wenn und solange das Dienstverhältnis ohne 
Anspruch auf Arbeitsentgelt fortbesteht (z.B.: Eltern-, Großeltern- und Pflegezeit1, lang 
andauernde Krankheit).

Zur Aufrechterhaltung des vollen Versicherungsschutzes kann der Mitarbeiter die 
Versicherungsbeiträge so lange aus privaten Mitteln freiwillig zahlen; anderenfalls wird die 
Versicherung beitragsfrei gestellt. Soweit diese Beiträge zur Erhaltung des bisher finanzierten 
Versicherungsschutzes dienen, werden die Leistungen aus diesen Beiträgen jedoch von der 
Zusage auf betriebliche Altersversorgung nicht umfasst.

Regelungen zur Wiederherstellung des Versorgungsniveaus nach beitragsfreien und 
beitragsgeminderten Zeiten2 ergeben sich aus den jeweils gültigen 
Versicherungsbedingungen.

1 Wird in der Eltern-, Großeltern- oder Pflegezeit eine Teilzeittätigkeit ausgeübt, sind für Mitarbeiter, 
deren Teilzeit ab dem 1.7.2023 beginnt, im Rahmen dieser Teilzeittätigkeit Beiträge zu erbringen.

2 Beitragsgeminderte Zeiten sind solche, in denen im Rahmen einer Teilzeittätigkeit in Eltern-, 
Großeltern- oder Pflegezeit Beiträge entrichtet werden. Versorgungslücken zu der Situation vor 
Elternzeit (i.d.R. Vollzeitvergütung) können durch zusätzlich laufende, gleichbleibende 
Wiederherstellungsbeiträge bis zur Vollendung des 62. Lebensjahres geschlossen werden.

Seite 1 von 3
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§10 Beitragsbereitstellung

(1) Die Beitragsbereitstellung erfolgt während der Dauer des Arbeitsverhältnisses des 
Mitarbeiters mit einer Arbeitgebergesellschaft nach § 1 Abs. 1 jeweils monatlich.

(2) Die Beitragsbereitstellungspflicht entfällt, wenn und solange das Dienstverhältnis ohne 
Anspruch auf Arbeitsentgelt fortbesteht (z.B. Eltern-, Großeltern- und Pflegezeit3, lang 
andauernde Krankheit).

(3) Wiederherstellung des Versorgungsniveaus/Sonderregelung für beitragsfreie bzw. 
beitragsgeminderte Zeiten

Beitragsfreie Zeiten im Sinne dieser Sonderregelungen sind:

Eltern- oder Großeltern- oder Pflegezeit,
- Zeit der Arbeitsunfähigkeit ohne Zahlung von Bezügen.

Beitragsgeminderte Zeiten im Sinne dieser Sonderregelungen sind:

Eltern-, Großeltern- oder Pflegezeit, in denen im Rahmen einer Teilzeittätigkeit in 
Eltern-, Großeltern- oder Pflegezeit Beiträge entrichtet werden.

Sofern der Mitarbeiter für diese beitragsfreien Zeiten von der Möglichkeit einer 
Wiederherstellung des Versorgungsniveaus aus SIE - Der Mitarbeiter Beitrag gemäß § 7 Abs. 
3 Gebrauch macht, verpflichtet sich die Arbeitgebergesellschaft zur Bereitstellung der jeweils 
entsprechenden unverzinsten Allianz Beiträge 1 und 2 auf Basis der Bemessungsgrundlagen 
zum Zeitpunkt des Beginns der beitragsfreien Zeit, abzüglich der bereits in der 
beitragsgeminderten Zeit geleisteten Beiträge (Wiederherstellungsbeiträge). Die 
Wiederherstellungsbeiträge werden als zusätzlich laufende, gleichbleibende Beiträge bis zur 
Vollendung des 62. Lebensjahres geleistet, sofern der Mitarbeiter dem Verfahren nicht 
widerspricht.

§ 8 Versicherungsverhältnis

(1) Maßgebend für den Umfang der Versorgungsansprüche ist der zwischen den 
Gesellschaften und Allianz Lebensversicherungs-AG abgeschlossene 
Gruppenversicherungsvertrag sowie diese Betriebsvereinbarung. Als Nachweis erhalten die 
versicherten Mitarbeiter im Übrigen von der Allianz Lebensversicherungs-AG besondere 
Bescheinigungen, die die wesentlichen Bedingungen der auf ihr Leben abgeschlossenen 
Versicherungen enthalten.

3 Wird in der Eltern-, Großeltern oder Pflegezeit eine Teilzeittätigkeit ausgeübt, werden für Mitarbeiter, 
deren Teilzeit ab dem 1.7.2023 beginnt, im Rahmen dieser Teilzeittätigkeit Beiträge bereitgestellt.
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Allianz (jjj)

(2) Die Allianz Lebensversicherungs-AG entscheidet gesondert über die Aufnahme einzelner 
versicherter Personen in den Gruppenvertrag unter Berücksichtigung aufsichtsrechtlicher oder 
sonstiger gesetzlicher Vorgaben. Soweit aufsichtsrechtliche oder sonstige gesetzliche Gründe 
vorliegen, die einer Aufnahme der zu versichernden Person in den Gruppenvertrag 
entgegenstehen, so hat die Allianz Lebensversicherungs-AG das Recht, die Aufnahme in den 
Gruppenvertrag für diese Person abzulehnen. In diesem Falle kann der Mitarbeiter ein 
anderes Entgeltumwandlungsmodell4 als Ersatz für "SIE - Der Mitarbeiter Beitrag" 
durchführen. „WIR- Der Allianz Beitrag“ bleibt unberührt.

(3) Soweit aufsichtsrechtliche oder sonstige gesetzliche Gründe vorliegen, die einer 
Übertragung der Versicherungsnehmereigenschaft (z. B. bei vorzeitigem Ausscheiden) 
entgegenstehen, verbleibt die Versicherungsnehmereigenschaft beim Arbeitgeber.

Im Übrigen gelten die Regelungen der KBV Meine Allianz Pension unverändert fort.

München, 17.11.2022

4z. B. über die Pensionszusage aus Entgeltumwandlung (PZE)
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Anlage 1 zum 8. Nachtrag zur KBV MAP vom 17.11.2022 Allianz (Hi)
Anlage 1 - Arbeitgebergesellschaften entsprechend KBV „Meine Allianz Pension“

ADEUS Aktienregister-Service-GmbH
Allianz Asset Management AG
Allianz Beratungs- und Vertriebs-AG
Allianz Capital Partners GmbH Diese Gesellschaft gewährt keinen Allianz

Beitrag 2 nach § 9 Abs. 2.
Allianz Digital Health GmbH
Allianz Direct Versicherungs-AG
Allianz Global Benefits GmbH
Allianz Global Corporate & Specialty SE
Allianz Global Investors GmbH
Allianz Global Investors Holdings GmbH
Allianz Investment Management SE
Allianz Kunde und Markt GmbH
Allianz Lebensversicherungs-AG
Allianz ONE - Business Solutions GmbH
Allianz Partners SAS Niederlassung
Deutschland
Allianz Pension Consult GmbH
Allianz Pension Partners GmbH
Allianz Private Krankenversicherungs-AG
Allianz Real Estate GmbH
Allianz SE
Allianz Technology SE
Allianz Versicherungs-AG
Allianz Warranty GmbH
Allianz X GmbH
Allvest GmbH
Euler Hermes AG
Euler Hermes Deutschland,
Niederlassung der Euler Hermes SA
IDS GmbH - Analysis und Reporting
Services
PIMCO Deutschland GmbH
Seine GmbH
Seine II GmbH
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